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Wasgau-Anzeiger
Wochenblatt für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 

mit den amtlichen Bekanntmachungen
50. Jahrgang / Woche 33 / Ausgabetag: Donnerstag, 17. August 2023

Kostenlose Zustellung an die Haushaltungen der Gemeinden: • Bobenthal  •  Bruchweiler-Bärenbach  •  Bundenthal  •  Busenberg  •  Dahn   •   Erfweiler  •  
Erlenbach bei Dahn  •  Fischbach bei Dahn •  Hirschthal  •  Ludwigswinkel  •  Niederschlettenbach  •  Nothweiler  •  Rumbach  •  Schindhard  •  Schönau 
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Fe lsenland Sagenwoche 

  

19
21

. Aug ust bis 25. August 2023 
  

Erleben Sie eine Woche sagenhafter Erlebnisse, magischer Nächte,  
mittelalterliche Schwertkämpfe, Magie des Feuerzaubers, mystische Orte und Geschichten   

  

Samstag,  1 9 . August   20 23 , 13:00 Uhr:                                                 

„ Sagenumwobene Geschichten  mit Martin Seidler “ 
  

  

Sonntag,  2 0
2

. August   20 23
1

, 11:00 Uhr:                                      

„ Sagenhafte Feste - Burg Drachenfels"  
   

  

Montag,  21 .. August   20 23
1

, 18.30 Uhr:                           

„ Sagenzauber auf  Burg Alt - Dahn “ 
  

  

Dienstag,  2 2
4

. August   20 23
1

, 13:00 Uhr:                        

„ Sagenhafte Burgruinen  
n

  diesseits und jenseits der Grenze “ 
  

  

Mittwoch,  2 3 . August   20 23 , 18:30 Uhr:                                   

„ Burg Berwartstein -    das Kleinod im Wasgau “ 
  

  

Donnerstag,  24 . August   20 23
1

, 13:00  Uhr:  „Auf den Spuren              
von geheimnisumwitterten Burgen und des Walthari-Liedes“      

  

Freitag,  25 . August 20 23 , 18:30 Uhr:  
 

„ Sagenumwobene  

G eschichten der Turmwächterin vom Fleckenstein “ 
  

  
Anmeldung/Info/Veranstalter   

Tourist - Information Dahner Felse n land   

Sch ulstraße 29, 66994 Dahn   

Tel. 06391 9196   222   

t ourist. info@dahner - fe lseland.de   
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Polizei  110
Polizeiinspektion Dahn (0 63 91) 91 6-0
Feuerwehr/ Notarzt /Rettungsdienst  112
Notfall-Telefax    112
Krankentransport  19222
Technisches Hilfswerk Hauenstein
Telefon (0 63 92) 92 32 90 – Mobil (0 17 4) 33 88 149

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Telefon 116117
(gebührenfrei; ohne Vorwahl)

Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder 
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der 
Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.

Notrufe

Notdienste

Apothekennotdienst
Der Ansagedienst ist über die landeseinheitliche Rufnummer wie folgt 
zu erreichen:
Deutsches Festnetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes (0,14 EUR/Min.)
Mobilfunknetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes  (max. 0,42 EUR/Min.)
Auf der Webseite der Landesapothekenkammer (www.lak-rlp.de) 
steht der aktuelle Notdienstplan allen Interessierten zur Verfügung.
Der Notdienst wechselt jeweils morgens um 8.30 Uhr, 
auch an Sonn- und Feiertagen.
An den Apotheken sind zusätzlich immer die Tel.Nr. oder die Postleitzahl 
oder die nächste diensthabende Apotheke bekannt gemacht. 

Apothekennotdienste am Mittwochnachmittag
Apotheken in Dahn:
Die Apotheken in Dahn bieten einen wechselnden Notdienst für  
Mittwochnachmittag an. Die jeweilige Apotheke ist an diesem Nachmittag 
von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet. 

23.08.2023  Kur-Apotheke
30.08.2023  Apotheke am Jungfernsprung
06.09.2023  Wagau Apotheke
13.09.2023  Kur-Apotheke

Apotheke in Bundenthal:
Die Friedrich Apotheke in Bundenthal hat jeden Mittwoch von 8:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr geöffnet.

Tierärztlicher Notdienst für Kleintiere
Freitag 18.08.2023 12:00 Uhr bis Samstag 19.08.2023 12:00 Uhr 
Tierarztpraxis Dr. Brunck, Danziger Platz 11, 76829 Landau
Tel.: (0 63 41) 50 113

Samstag 19.08.2023 12:00 Uhr bis Sonntag 20.08.2023 12:00Uhr
Tierarztpraxis Dr. Le , Tannenstraße 37, 76744 Wörth
Tel.: (0 72 71) 30 59

Sonntag 20.08.2023 12:00 Uhr bis Montag 21.08.2023 12:00Uhr
Kleintierpraxis Dagmar Schlegel, Händelstraße 1, 76870 Kandel
Tel.: (0 72 75) 25 00

Zahnärztlicher Notdienst
www.zahnnotfall-pfalz.de
Samstag, 09:00 Uhr bis Montag, 08:00 Uhr
An gesetzl. Feiertagen von 09:00 Uhr bis 08:00 Uhr des darauf 
folgenden Werktages

Sprechzeiten: samstags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
    sonn- und feiertags von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
    ansonsten Rufbereitschaft

19.08./20.08.2023
ZÄ Praxis Dr. Volker Zimmermann, Schulstraße 4, 66994 Dahn, 
Tel.: (0 63 91) 15 25

Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in Dahn, Schulstr. 29 - Tel.-Nr. (0 63 91) 91 96-(00)
Montag - Freitag 09:00 - 12:00 Uhr, Bürgerservice 08:00 - 12:30 Uhr, Dienstagnachmittag 14:00 - 16:00 Uhr, Donnerstagnachmittag 14:00 - 18:00 Uhr

Telefon-Durchwahl: Grund- und Gewerbesteuer -166; Kasse -189; Meldeamt -219; Standesamt -221; 
Touristik -222; Ordnungsamt -244; Bauleitplanung -333    •    Werksgebühren Tel. Nr. (0 63 91) 9234 - 420, - 421

Kanalwerk
Bereitschaftsdienst für die Abwasserbeseitigungseinrichtung
Das Kanalwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 08.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit 
des Klärwärterpersonals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet.
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 505  zu erreichen.

Der Bereitschaftdienst ist nicht zuständig für Entleerungen 
von Abwassergruben!
Entleerung der Abwassergruben
Telefonische Anmeldung unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Elektrizitätswerk
Bereitschaftsdienst für die Stromversorgung der Stadt Dahn, Bruch-
weiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard
Während der normalen Arbeitszeit ist das Elektrizitätswerk unter der  
Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-120 zu erreichen.
Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Personals des 
Elektrizitätswerkes der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist für die 
Stadt Dahn sowie die Gemeinden Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, 
Busenberg, Erfweiler u. Schindhard ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-130 zu erreichen.
Für die übrigen Gemeinden der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist 
der Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen, zuständig

Wasserwerk
Bereitschaftsdienst des Verbandsgemeindewasserwerkes
Das Wasserwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 07.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 9 23 40

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Wasserwerk-
personals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 112 zu erreichen.

Bereitschaftsdienst der Pfalzgas GmbH Frankenthal
Zuständig für die Gasversorgung in der Stadt Dahn und den Gemeinden
Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard: 
Störungsannahme rund um die Uhr unter Tel. (0800) 1 00 34 48

Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz  AG Ludwigshafen 
Die Stromversorgung der Gemeinde Erlenbach, Niederschlettenbach, 
Bobenthal, Nothweiler, Rumbach, Fischbach, Ludwigswinkel, Schönau 
und Hirschthal ist durch den Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, 
Netzteam Hinterweidenthal, Tel. (0 63 96) 9 21 30 stets sichergestellt. 

Bei Störungen im Stromnetz: Tel. (0800) 7 97 77 77

Bereitschaftsdienste
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Aus der 
Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt

a) eine*n Mitarbeiter*in (m/w/d)
 im Bereich Zahlungsabwicklung auf unbestimmte Zeit in Vollzeit. 

Das Aufgabengebiet umfasst u.a.:
- Zahlungsbuchführung/Zahlungsverkehr, u.a. Bearbeitung und Ver- 
 buchung der Kontoauszüge, Abwicklung der Auszahlungen, Führung  
 der Barkasse
- alle anfallenden Tätigkeiten im Rahmen der Vollstreckung 
 (Innen- und Außendienst)
- stellvertretende Leitung der Kasse EG 8 / A 9

Wir erwarten:
- eine abgeschlossene Verwaltungsausbildung oder artverwandter Beruf, 
 wie z.B. Steuerfachangestellte*r mit der Bereitschaft sich verwaltungs- 
 intern fortzubilden
-	 sicherer	Umgang	mit	den	gängigen	Office-Programmen
- Flexibilität und Teamfähigkeit 
- zuverlässige, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise 
- Sorgfalt und Genauigkeit
- Berufserfahrung im Bereich Vollstreckung 

b) eine*n Anlagenbuchhalter*in (m/w/d)
 im Fachbereich Finanzen auf unbestimmte Zeit in Vollzeit. 

Das Aufgabengebiet umfasst u.a.:
- Mitarbeit beim Jahresabschluss und der Bilanzerstellung
- Bilanzierung und Bewertung des Anlagevermögens 

Wir erwarten:
- eine abgeschlossene Verwaltungsausbildung oder artverwandte 
 kaufmännische Ausbildungsberufe, wie z.B. Steuerfachangestellte*r
- buchhalterische Kenntnisse
- Berufserfahrung in öffentlicher Buchhaltung sind wünschenswert, aber  
 nicht zwingend erforderlich
-	 sicherer	Umgang	mit	den	gängigen	Office-Programmen
- Flexibilität und Teamfähigkeit 
- zuverlässige, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise 
- Sorgfalt und Genauigkeit

c) eine*n Sachbearbeiter*in (m/w/d)
 im Bereich Personalamt auf unbestimmte Zeit in Vollzeit. 

Das Aufgabengebiet umfasst u.a.:
- Personalsachbearbeitung bei der Begründung, Veränderung und 
 Beendigung von Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen 
- laufende Sachbearbeitung der Personalangelegenheiten der Beamten  
 und Beschäftigten der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland mit den 
 15 dazugehörenden Ortsgemeinden
- Festsetzung, Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte 
- Ermittlung der Personalkosten für die Haushaltsplanung
-	 Krankheits-	und	Urlaubsverwaltung	einschl.	der	Pflege	des	
 Zeiterfassungsprogrammes

Wir erwarten:
- eine abgeschlossene Verwaltungsausbildung oder artverwandter Beruf, 
 wie z.B. Personal- oder Bürokauffrau*mann, Rechtsanwaltsgehilfe*in 
 oder Steuerfachangestellte*r 
- Fachkenntnisse im Arbeits- und Tarifrecht einschl. angrenzender  
 Rechtsgebiete wäre wünschenswert 
-	 sicherer	Umgang	mit	den	gängigen	Office-Programmen
- Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Flexibilität
- zuverlässige, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise 
- Sorgfalt und Genauigkeit
- Vertrauenswürdigkeit und Verschwiegenheit 

Die Arbeitsbedingungen und die Vergütung richten sich nach dem Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), wie er für Mitgliedsgemeinden 
des kommunalen Arbeitgeberverbandes Gültigkeit hat. 

Stellenausschreibungen

Interessierte Personen können unter Angabe des bevorzugten Stellen-
angebots (a, b oder c) ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen an das Personalamt der Verbandsgemeindeverwaltung 
Dahner Felsenland, Schulstraße 29, 66994 Dahn, bis spätestens  
31. August 2023 richten. Nähere Auskünfte erhalten Sie unter der Tele-
fonnummer (0 63 91) 91 96 130. 

gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland sucht schnellstmöglich, spä-
testens zum 01. Januar 2024

eine*n Werkleiter*in (m/w/d)

für die Verbandsgemeindewerke Dahner Felsenland (Eigenbetriebe) auf 
unbestimmte Zeit in Vollzeit. 

Die Verbandsgemeindewerke Dahner Felsenland bestehen derzeit aus 
den Betriebszweigen E-Werk, Wasser und Abwasser, Fernwärme und 
dem Felsland Badeparadies.

Das Aufgabengebiet umfasst u.a.:
- kaufmännische und verwaltungsmäßige Führung der Werke
- Verantwortung über das gesamte Finanz- und Rechnungswesen
- Erstellung von Wirtschaftsplänen, Jahresabschlüssen und Geschäfts- 
 berichten sowie die fachliche Begleitung der Wirtschaftsprüfer im  
 Rahmen der Jahresabschlüsse
- Bearbeitung von Satzungen-, Widerspruchs- und Klageverfahren 

Wir erwarten:
- ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre (Bachelor  
	 of	Arts)	oder	gleichwertige	Fähigkeiten	aufgrund	beruflicher	Erfahrung
- Führungskompetenz und Erfahrung in der Mitarbeiterführung größerer  
 Betriebe
- Erfahrung in den Bereichen Kosten- und Leistungsrechnung, Jahres- 
 abschluss, Bilanz, kaufmännische Buchführung, Wirtschaftlichkeits- 
 berechnungen
- hohe Eigeninitiative, selbstständige Arbeitsweise, Teamfähigkeit und 
 Flexibilität
- analytische, konzeptionelle sowie unternehmerische Denk- und Hand- 
 lungsweise 
- Kenntnisse im Bereich des Verwaltungs- und öffentlichen Abgabenrechts  
 sowie Erfahrungen im Bereich der Energiebranche wären wünschenswert 
- Erfahrung im Umgang mit Gremien
- fundierte EDV-Kenntnisse, Kenntnisse der Software KIS wären von 
 Vorteil.

Die Stelle ist im aktuellen Stellenplan bis zur Entgeltgruppe 13 TV-V 
genehmigt. 
Die Arbeitsbedingungen und die Vergütung richten sich nach dem Tarif-
vertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V), wie er für Mitgliedsgemeinden 
des kommunalen Arbeitgeberverbandes Gültigkeit hat.

Interessierte Personen können ihre aussagekräftige Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen an das Personalamt der Verbandsgemeindeverwal-
tung Dahner Felsenland, Schulstraße 29, 66994 Dahn, bis spätestens 
8. September 2023 richten. Nähere Auskünfte erhalten Sie unter der 
Telefonnummer 06391/9196130. 

gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Stellenausschreibung

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde am 28.07.2023 wurde Frau Judith 
Dauenhauer in den Ruhestand verabschiedet. Frau Dauenhauer kam im 
Jahr 1979 zur Verbandsgemeinde Dahner Felsenland und war zunächst 
im Bereich der Sozialabteilung beschäftigt. Später wechselte sie dann zur 
Kassiererinnentätigkeit im Felsland Badeparadies. 

Bürgermeister Michael Zwick bedankte sich für die langjährige, vertrau-
ensvolle und gute Zusammenarbeit und wünschte Frau Dauenhauer alles 
Gute im neuen Lebensabschnitt.

Wolfgang Bock, Leiter des Fachbereichs Bauen, ist am 01.08.1983 in 
den öffentlichen Dienst eingetreten und war zunächst bei der damaligen 
Bezirksregierung beschäftigt. Von dort wechselte er zur Verbandsgemeinde 
Dahner Felsenland, war zwischenzeitlich einige Zeit bei der Bundes-
wehrverwaltung tätig, um anschließend wieder zur Verbandsgemeinde 
Dahner Felsenland zurückzukehren und hier seine 40-jährige Dienstzeit 
zu vollenden. 

40-jähriges Dienstjubiläum und Verabschiedung
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Aus den 
Ortsgemeinden

Verbandsgemeindeverwaltung
in Dahn, Schulstraße 29

UNSERE ÖFFNUNGZEITEN:
Montag - Freitag  09:00 - 12:00 Uhr, 
Bürgerservice  08:00 - 12:30 Uhr,
Dienstagnachmittag  14:00 - 16:00 Uhr,  
Donnerstagnachmittag  14:00 - 18:00 Uhr

Bürgermeister Michael Zwick bedankte sich auch bei ihm für die langjährige, 
vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit und überreichte Herrn Bock 
die Dankurkunde, ausgestellt von der Ministerpräsidentin des Landes 
Rheinland-Pfalz. 

Unser Bild zeigt von links: 
Bürgermeister Michael Zwick, Judith Dauenhauer, Wolfgang Bock und 
Jürgen Kettenring als Vertreter des Personalrats

In Kraft treten des Bebauungsplanes 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach hat in öf-
fentlicher Sitzung am 17.07.2023, die 13. Änderung zum Bebauungsplan 
„Döllenäcker“ mit Begründung auf Grund des § 24 GemO als Satzung 
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 6 LBauO beschlossen.

Der Bebauungsplan wurde am 09.08.2023 vom Ortsbürgermeister aus-
gefertigt. 

Diese Bekanntmachung tritt an die Stelle der sonst für Satzungen vor-
geschriebene Veröffentlichung. Die 13. Änderung zum Bebauungsplan 
„Döllenäcker“ der Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach mit den textlichen 
Festsetzungen und der Begründung tritt mit dieser Bekanntmachung nach 
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Bekanntmachung 
Vollzug der Baugesetze;

13. Änderung des Bebauungsplanes „Döllenäcker“ 
der Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach

Bruchweiler-Bärenbach
www.bruchweiler-baerenbach.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Günther Feyock,
bis auf weiteres nach Vereinbarung Tel: (0 63 94) 252

Das Plangebiet umfasst folgenden Bereich:

 

Die 13. Änderung zum Bebauungsplan „Döllenäcker“ der Ortsgemeinde 
Bruchweiler-Bärenbach kann einschließlich der textlichen Festsetzungen 
und der Begründung ab sofort

von montags bis einschließlich freitags
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und zusätzlich

dienstags von 14.00 bis 16.00 Uhr und
donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schul- 
straße 29, Zimmer-Nr. 207, 66994 Dahn, von jedermann eingesehen 
werden. Auf Verlangen wird über alle Einzelheiten Auskunft gegeben.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über 
die fristgerechte Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche und 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn 
die in den §§ 39 (Vertrauensschaden), 40 (Entschädigungen in Geld 
oder durch Übernahme), 41 (Entschädigung bei Begründung von Geh-, 
Fahrt-	und	Leitungsrechten	und	bei	Bindungen	für	Bepflanzungen)	und	42	
(Entschädigung bei Änderung oder Aufhebung einer zulässigen Nutzung) 
des BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruches herbeiführen, indem er die Leistung der 
Entschädigung	schriftlich	bei	dem	Entschädigungspflichtigen	(Verbands-
gemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 29, 66994 Dahn) 
beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorbezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches 
herbeigeführt wird. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB i. V. m.  
§ 233 BauGB:
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver- 
 letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
 Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs- und  
 Flächennutzungsplanes und
3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs- 
 vorganges

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekannt-
machung dieses Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde 
(Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 29, 66994 
Dahn) unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 

gez. Günther Feyock
Ortsbürgermeister 

Eine Verletzung der Bestimmungen über 
a) Ausschließungsgründe nach § 22 Abs. 1 der Gemeindeordnung für  
 Rheinland-Pfalz (GemO) und 
b)  die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemein- 
 derates nach § 34 GemO

ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, 
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die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Ge-
meinde (Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 
29, 66994 Dahn) geltend gemacht worden ist. 

gez. Michael Zwick 
Bürgermeister

Bundenthal
www.bundenthal-pfalz.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters Daniel Frey,
mittwochs 18:00 - 20:00 Uhr oder nach Vereinbarung, Tel. (0 63 94) 61 19 02

Dahn
www.dahn.de

Sprechstunde des Stadtbürgermeisters, Holger Zwick,
nach Vereinbarung, Tel. 91 96 281

Ortsbürgermeister	Daniel	Frey		befindet	sich	in	der	Zeit	vom 21.08.2023 
bis 03.09.2023 in Urlaub. Die Vertretung während dieser Zeit ist wie folgt 
geregelt:

21.08.2023 bis 27.08.2023, 
1. Ortsbeigeordneter Ludwig Fröhlich, Tel.: (0 63 94) 52 59

28.08.2023 bis 03.09.2023, 
2. Ortsbeigeordenter Joachim Schlosser, Tel.: (0 63 94) 51 51  

Die Bevölkerung wird um Beachtung gebeten. 

Ortsbürgermeister in Urlaub

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Christof Müller,
montags, 18:30 - 20:00 Uhr, im Bürgerhaus Drachenfels

Busenberg
www.busenberg.de

Ortsbürgermeister	Christof	Müller	befindet	sich	in	der	Zeit	vom 16.08.2023 
bis 05.09.2023 in Urlaub. Die Vertretung während dieser Zeit übernimmt 
der 1. Ortsbeigeordnete Markus Buttell, Tel (0 63 91) 37 33.

Die	nächste	Sprechstunde	des	Ortsbürgermeisters	findet	am	18.09.2023	
statt.

Die Bevölkerung wird um Beachtung gebeten. 

Ortsbürgermeister in Urlaub

Der Nutzungsberechtigte der folgenden Grabstätte auf dem Friedhof in 
Dahn ist verstorben:

Grab Feld W, Reihe 8, Nummer 450-451 (Wahldoppelgrab)
In der Grabstätte bestattet sind:
- Christmann, Emilie Katharina, verstorben am 19.07.1989
- Christmann, Maria Elisabetha, verstorben am 13.02.1981
- Christmann, Georg, verstorben am 08.09.1952
- Christmann, Elisabetha, verstorben am 07.03.1937
- Christmann, August, verstorben am 13.06.1926

Sofern Anspruch auf das Nutzungsrecht geltend gemacht wird, ist dies 
innerhalb von 4 Wochen schriftlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Dahn, Friedhofsamt, anzuzeigen. Andernfalls fällt das Nutzungsrecht 
wieder an den Friedhofsträger zurück.

Dahn, den 07.08.2023
gez. Holger Zwick
Stadtbürgermeister 

Übernahme eines Nutzungsrechtes  
auf dem Friedhof der Stadt Dahn

NACHRUF
Die Stadt Dahn trauert um ihre Mitbürgerin

Rita Johann
die im Alter von fast 89 Jahren verstorben ist. 

Rita Johann zeichnete sich in den 1970er Jahren durch ihr besonderes 
ehrenamtliches Engagement bei der Organisation der Seniorentage 
der Stadt Dahn aus, die damals mangels einer anderen Einrichtung in 
Dahn noch im Müttergenesungsheim stattfanden. Nach dem Bau der 
Stadthalle Mitte der 1980er Jahre wurden die Seniorentage dann in der 
Stadthalle ebenfalls unter der Leitung von Rita Johann durchgeführt. 

Wir nehmen Abschied in Dankbarkeit für das, was Rita Johann über 
Jahrzehnte für ihre Heimatstadt ehrenamtlich geleistet hat. 

Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren. 

Im Namen der Stadt Dahn
Holger Zwick
Stadtbürgermeister

Fischbach
www.fischbach-bei-dahn.de

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters, Michael Schreiber,
montags 9:00 - 11:30 Uhr, mittwochs 16:00 - 19:00 Uhr, im Gemeindehaus, 

Hauptstr. 37, Tel. 204

Der Gemeinderat von Fischbach bei Dahn hat auf Grund des § 24 der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7 
und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und des § 31 der Fried-
hofssatzung der Ortsgemeinde Fischbach bei Dahn in seiner öffentlichen  
Sitzung am 19.07.2023 folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird:

INHALTSÜBERSICHT:
§ 1   Allgemeines 
§ 2  Gebührenschuldner 
§ 3  Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit 
§ 4  Umsatzsteuer 
§ 5  Inkrafttreten 
Anlage zur Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde Fischbach bei 
Dahn vom 10.08.2023 
I.  Reihengrabstätten 
II.  Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten 
III.  Beistellung von Urnen in Wahlgrabstätten für Erdbestattungen 
IV.  Ausheben und Schließen der Gräber 
V.  Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen 
VI.  Benutzung der Leichenhalle 
VII. Sonstige Gebühren 

§ 1 
Allgemeines

Für die Benutzung der Einrichtung des Friedhofswesens und ihrer Anlagen 
werden Benutzungsgebühren erhoben. Die Gebührensätze ergeben sich 
aus der Anlage zu dieser Satzung.

§ 2 
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind:
1. Bei Bestattungen die Personen, die nach § 9 Bestattungsgesetz 
 verantwortlich sind, und der Antragsteller,
2.  bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller.

§ 3 
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit

(1)  Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Leistungen 
 nach der Friedhofssatzung, bei antragsabhängigen Leistungen mit  
 der Antragstellung.

Satzung 
über die Erhebung von Friedhofsgebühren 

der Ortsgemeinde Fischbach bei Dahn 
vom 10.08.2023
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(2) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe 
 des Gebührenbescheids fällig.

§ 4 
Umsatzsteuer

(1)  Soweit die Umsätze der öffentlichen Einrichtung der Umsatzsteuer 
 unterliegen, wird die Umsatzsteuer dem Gebührenschuldner auferlegt.
(2)  Die Umsatzsteuer entsteht neben der Gebühr.
(3)  Die Umsatzsteuer wird in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe  
 erhoben.

§ 5 
Inkrafttreten

(1)  Diese Satzung tritt am 01.10.2023 in Kraft.
(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren  
 der Ortsgemeinde Fischbach bei Dahn vom 13.12.2022 außer Kraft.

Fischbach bei Dahn, den 10.08.2023
gez. Michael Schreiber
Ortsbürgermeister

Anlage zur Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde Fischbach 
bei Dahn vom 10.08.2023

I. Reihengrabstätten
1.  Überlassung einer Reihengrabstätte 
 (Nutzungsdauer 30 Jahre)
 an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 
 der Friedhofssatzung für Verstorbene 356,40 EUR
2.  Überlassung einer Urnenreihengrabstätte
 (Nutzungsdauer 30 Jahre) 
 an Berechtigte nach Nr. 1 222,90 EUR
3.  Überlassung einer Rasen-Urnenreihengrabstätte
 (Nutzungsdauer 30 Jahre) 
 an Berechtigte nach Nr. 1 312,00 EUR
4.  Überlassung einer anonymen Urnengrabstätte
 (Nutzungsdauer 30 Jahre) 
 nach § 15 Abs. 4 der Friedhofssatzung 222,90 EUR

II. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten
1.  Verleihung des Nutzungsrechts
 an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der 
 Friedhofssatzung für
 a) eine Einzelgrabstätte 
  (Nutzungsdauer 30 Jahre) 445,50 EUR
 b)  eine Doppelgrabstätte 
  (Nutzungsdauer 30 Jahre) 891,30 EUR
 c)  jede weitere Grabstätte 
  (Nutzungsdauer 30 Jahre) 445,50 EUR
 d)  eine Urnen-Wahlgrabstätte mit 2 Stellen
  (Nutzungsdauer 30 Jahre) 356,40 EUR
 e)  eine Rasen-Urnenwahlgrabstätte 
  mit 2 Stellen
  (Nutzungsdauer 30 Jahre) 445,50 EUR
2.  Verlängerung / Wiederverleihung 
 des Nutzungsrechts nach Nummer 1
 bei späteren Bestattungen für jedes volle Jahr für
 a)  eine Einzelgrabstätte 
  (Nutzungsdauer 30 Jahre) 14,85 EUR
 b)  eine Doppelgrabstätte 
  (Nutzungsdauer 30 Jahre) 29,71 EUR
 c)  jede weitere Grabstätte 
  (Nutzungsdauer 30 Jahre) 14,85 EUR
 d)  eine Urnen-Wahlgrabstätte mit 2 Stellen
  (Nutzungsdauer 30 Jahre) 11,88 EUR
 e)  eine Rasen-Urnenwahlgrabstätte mit 2 Stellen
  (Nutzungsdauer 30 Jahre) 14,85 EUR
 Soweit volle Jahre nicht erreicht werden, bemisst sich die Gebühr
 nach dem abgelaufenen Teil des Jahres.
 Eine Wiederverleihung des Nutzungsrechts ist auch für eine kürzere
 Dauer (10 oder 20 Jahre) möglich (§ 14 Abs. 5 der Friedhofssatzung).

III. Beistellung von Urnen in Wahlgrabstätten für Erdbestattungen
 Beistellung einer Urne in Wahlgrabstätten 
 für Erdbestattungen
 nach § 14 Abs. 3 der Friedhofssatzung 150,00 EUR

IV. Ausheben und Schließen der Gräber
1.  Reihengrabstätten für Verstorbene 
 (§ 13 der Friedhofssatzung) 374,00 EUR
2.  Wahlgrabstätten (§ 14 der Friedhofssatzung) 
 a)  Einfachgrab je Grabstelle 374,00 EUR
 b)  Tiefgrab je Grabstelle 495,00 EUR

3.  Urnenbeisetzung (§ 15 der Friedhofssatzung) 220,00 EUR
4.  Bei Bestattungen und Beisetzungen 
 an Samstagen, Sonn- und
 Feiertagen wird ein Zuschlag berechnet von 50 v.H.
5.  Bei manuellem Aushub für die Erdbestattung 
 einer Leiche wird ein
 Zuschlag berechnet von 50 v.H.

V. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen
 Das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen wird durch 
 gewerbliche Unternehmen vorgenommen. Die hierbei entstehenden 
 Kosten sind von den Gebührenschuldnern als Auslagen zu erstatten.

VI. Benutzung der Leichenhalle
1.  Für die Aufbewahrung
 a)  einer Leiche 
  aa) bis zu 4 Tagen 180,00 EUR
  ab) für jeden weiteren Tag 50,00 EUR
 b) einer Urne bis zu 10 Tagen 120,00 EUR
2.  Reinigung der Leichenhalle 35,00 EUR
 
VII. Sonstige Gebühren
 Gebühr für die Genehmigung zur Aufstellung 
 eines Grabmales gemäß
 § 21 der Friedhofssatzung 30,00 EUR

Hinweis zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der 
Ortsgemeinde Fischbach bei Dahn vom 10.08.2023

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen wird gemäß  
§ 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wie folgt hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen 
sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh- 
 migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung  
 verletzt worden sind oder
2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
 Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- 
 oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter  
 Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
 schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Dahn, den 10.08.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Veranstaltungen
HINWEIS: Eingabeschluss per Internet
 1 Woche vorm Erscheinungstermin, 12 Uhr

 Freitag 18/8  Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach
atmen Klingen Singen Jodeln intensiv Workshop
Beginn: 18:30 Uhr Veranstalter: Europäische Pioniersiedlung e.V.
Intensiv Workshop mit Ursula Scribano
treffpunkt: Europäische Pioniersiedlung e.V.
Kosten:  

 SamStag 19/8  Ortsgemeinde Bundenthal
Bundesgartenschau mannheim
Beginn: 8:00 Uhr Veranstalter: Katholische Frauengemeinschaft Bun-
denthak
kfd-Bundenthal Am 19.08.2023 um 08:00 Uhr fahren wir zur Bundes-
gartenschau nach Mannheim. Abfahrt am Buswendeplatz, Hauptstrasse, 
Bundenthal.
treffpunkt: Bundenthal am Pfarrhaus
Kosten:  
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 SamStag 19/8  Stadt Dahn
*Sagenumwobene geschichten mit martin Seidler*
Beginn: 13:00 Uhr Veranstalter: Tourist-Information Dahner Felsenland
Sagen, Mythen u. Legenden aus dem Dahner Felsenland präsentiert Mar-
tin Seidler bei der ca. 3-stündigen Wanderung. Lassen Sie sich verzaubern 
v.d. sagenhaften Hörerlebnis u. genießen Sie die verwunschenen Plätze 
u. Felsen auf dieser erlebnisreichen Wanderung. Anmeldung erforderlich, 
auch kurzfristig!
treffpunkt: Tourist-Information Dahner Felsenland
Kosten: 10,00 € pro Person 

 SOnntag 20/8  Ortsgemeinde Busenberg
Sagenhafte Feste - Burg Drachenfels
Beginn: 11:00 Uhr Veranstalter: Tourist-Information Dahner Felsenland
Erlebnisreiche Führung m. Karl Kling u. d. Zunderschwamm-Händlerin 
Anke Vogel sowie den Rittern der Gruppe *Armati Equites*. Tauchen Sie 
mit ein in das finstere Mittelalter. Genießen Sie eine fantastische Feu-
erschau. Entdecken Sie den Drachen auf der Burg u. probieren Sie den 
*Drachenfeuer Trunk*.
treffpunkt: Burgruine Drachenfels in Busenberg
Kosten: 10,00 € Erw. / 4,00 € Kinder (12-14 Jahre, Kinder bis 12 Jahre 
frei)  inkl. kleiner Snack 

 mOntag 21/8  Ortsgemeinde erfweiler
grillabend am Kohlenmeiler
Beginn: 18:00 Uhr Veranstalter: Verkehrsverein Erfweiler
Für jung und alt, für Urlaubsgäste und daheimgebliebene, wir verwöhnen 
Sie mitten in der Natur mit Essen und Trinken, haben Sie einen schönen 
Abend mit uns zusammen in guter Gesellschaft
treffpunkt: Kohlemeilerplatz
Kosten:  

 mOntag 21/8  Stadt Dahn
Sagenzauber auf Burg alt-Dahn
Beginn: 18:30 Uhr Veranstalter: Tourist-Information Dahner Felsenland
Lassen Sie sich v. d. Burgküche verwöhnen u. genießen Sie einen kleinen 
u. zünftigen Ritterschmaus. Erleben Sie einen mystischen Abend a.d. Bur-
genmassiv Alt-Dahn. Beobachten Sie d. erbitterten Schwertkämpfe, die 
Magie d. Feuerzaubers a.dunklen Nachthimmel.Anmeldung erforderlich 
begrenzte Teilnehmer!
treffpunkt: Burgenmassiv Alt-Dahn
Kosten: 29,00 € pro Person inkl. Ritterschmaus (ohne Getränke), Auffüh-
rungen, Ritterspiele, Feuerzauber u. Sagen CD 

 DienStag 22/8  Ortsgemeinde nothweiler
Sagenhafte Burgruinen diesseits und jenseits der grenze
Beginn: 13:00 Uhr Veranstalter: Tourist-Information Dahner Felsenland
Geführte Wanderung: Wanderparkplatz Lembacher Str. Nothweiler;Zeppe
linhalde;Burgruine Wegelnburg;Hohenbourg/F; Loewenstein/F; Burgruine 
Fleckenstein/F; Gimbelhof-Burgenspielplatz; zurück zum Ausgangspunkt 
Wanderparkplatz Lembacher Str. Nothweiler. Erklimmen Sie die höchst-
gelegene Burg d. Pfalz.;10KM
treffpunkt: Wanderparkplatz Ende der Lembacher Straße, 76891 
Nothweiler GPS: 49.065710/7.795166
Kosten: kostenlos 
 DienStag 22/8  Stadt Dahn
treffen der *goldies*
Beginn: 15:00 Uhr Veranstalter: Protestantische Kirchengemeinde
Thema: Kräuter
treffpunkt: Protestantisches Gemeindehaus
Kosten:  

 mittWOch 23/8  Stadt Dahn
Zum Paddelweiher
Beginn: 13:30 Uhr Veranstalter: Stadt Dahn in Zusammenarbeit mit dem 
Pfälzerwald-Verein Dahn e.V.
Mit Fahrgemeinschaft/PWV-Bus nach Erfweiler/Parkplatz Obstkelter - 
Glastal - Winter-kirchel - Queichtal - Paddelweiher (Einkehr) - zurück 
nach Erfweiler 8 km Führung:Rudolf Dauenhauer
treffpunkt: Tourist-Information Dahner Felsenland
Kosten: Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos; evtl. Kosten für 
Fahrt und Einkehr sind selbst zu tragen 

 mittWOch 23/8  Ortsgemeinde erlenbach
Burg Berwartstein - das Kleinod im Wasgau
Beginn: 18:30 Uhr Veranstalter: Tourist-Information Dahner Felsenland
Stärken Sie sich zuerst m.d. Raubritterteller a.d. Burgküche. Erobern Sie  
die sagenumwobene Burg und lernen Sie ihren berühmtesten Besitzer 
Hans Trapp kennen. Lauschen Sie den Sagen rund um die Burg. Haben 
Sie einen Logenplatz b.Ritterkampf u. genießen d. Burgterrassenblick. 
Anmeldung erforderlich!
treffpunkt: Burg Berwartstein, Parkplatz unterhalb der Burg GPS: 
49.107911/7.862058
Kosten: 29,00 € pro Person  inkl. Raubritterteller (ohne Getränke) Eintritt, 
Aufführungen, Ritterspiele, Feuerzauber u. Sagen CD 

 DOnnerStag 24/8  Ortsgemeinde Fischbach-Petersbächel
auf den Spuren von geheimnisumwitterten Burgen und des Walthari-
Liedes
Beginn: 13:00 Uhr Veranstalter: Tourist-Information Dahner Felsenland
Geführte Wanderung: Walthari-Klause Fischbach-Petersbächel; Zollstock; 
Burgruine Wasigenstein/F; Burgruine Blumenstein; Schönau-Gebüg; zu-
rück zum Ausgangspunkt. Was hat es mit dem Friedenskreuz auf sich. 
Hören Sie die gruslige Geschichte der weisen Frau vom Maimont u. wei-
tere Sagen. Ca. 8 KM
treffpunkt: Parkplatz Walthariklause  (GPS:49.065221/7.700489)
Kosten: kostenlos 

 Freitag 25/8  Ortsgemeinde hirschthal
Sagenumwobene geschichten der turmwächterin vom Fleckenstein
Beginn: 18:00 Uhr Veranstalter: Tourist-Information Dahner Felsenland
Sie sind geladen als Gast z. Hochzeit des Grafen Heinrich a. d. Burg 
Fleckenstein i. J. des Herren 1672.  Zu d. Höhepunkten d. Feierlichkeiten 
gehören Schwertkämpfe u. ein grandioser Feuerzauber. Stärken Sie sich 
m. Brunnensuppe, einem elsäss. Turmwächterteller u. Wein. Anmeldung 
erforder-lich!
treffpunkt: Burg Fleckenstein - Le P´tit Fleck (F)
Kosten: 34,00 € pro Person inkl. Brunnensuppe, elsäss. Turmwächter-
teller u. 1 Glas Wein, Eintritt, Aufführungen, Ritterspiele, Feuerzauber u. 
Sagen CD 

 Freitag 25/8  Stadt Dahn
rock uff de hütt mit *tres hombres*
Beginn: 19:00 Uhr Veranstalter: Pfälzerwald-Verein Dahn e.V.
ZZ-Top Coverband / Südstaaten Rock, Beginn: 19:00 Uhr, Eintritt frei!
treffpunkt: Pfälzerwald-Vereinshütte Dahn im Schneiderfeld
Kosten:  

 SamStag 26/8  Ortsgemeinde nothweiler
Flammkuchentag
Beginn: 15:00 Uhr Veranstalter: Heimatverein Nothweiler e.V.
Wir heizen für Sie den Holzbackofen ein! Der Heimatverein Nothweiler 
e.V. backt nach überliefertem Rezept, traditionell von Hand gemacht. 
Klassisch mit Speck und Zwiebeln, mit Knoblauch und Käse oder süß.
treffpunkt: Dorfgemeinschaftshaus Nothweiler
Kosten:  

HINWEIS
Ab dem neuen Jahr 2023 werden die Veröffentlichungen über Kunst-
ausstellungen, Beratungsstellen, Sprechstunden, Büchereien und 
Recyclinghöfe jeweils vierteljährlich als Einlageblatt zur Verfügung 
gestellt.

Das Einlageblatt können Sie dann bequem herausnehmen und ent-
sprechend aufbewahren. 
Im	Übrigen	finden	Sie	die	Bekanntmachungen	auf	unserer	Internetseite	
www.dahner-felsenland.net. 

Änderungswünsche zu den Veröffentlichungen werden mit Erschei-
nen des folgenden Einlageblattes berücksichtigt. Die entsprechende 
Information ist bis spätestens zwei Wochen vor Ende des Kalender-
vierteljahres an die Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, 
telefonisch unter (0 63 91) 91 96 126 
oder per Mail an kirstin.ammer@dahner-felsenland.de, weiterzuleiten. 
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Den amtlichen Teil des Wasgau-Anzeigers können Sie auch 
auf der Homepage der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland einsehen:   

www.dahner-felsenland.net

KATHOLISCHE KIRCHE DAHN PFARREI HL. PETRUS:

Dahn    Sonntag, Wortgottesfeier  20.08. 10:30 Uhr
Erfweiler    Samstag,    19.08. 18:00 Uhr
Busenberg   Sonntag,    20.08. 09:00 Uhr
Niederschlettenbach Sonntag,    20.08. 10:30 Uhr
Fischbach   Samstag,    19.08. 18:00 Uhr

PROTESTANTISCHE  GOTTESDIENSTE:

Dahn    Sonntag                                  20.08.   10:30 Uhr 
Hinterweidenthal  Sonntag                                  20.08.   09:00 Uhr

Nothweiler   Sonntag                                  20.08.   09:00 Uhr 
Ludwigswinkel  Sonntag                                  20.08.   10:00 Uhr

NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE

Pirmasens, Arnulfstraße 11  sonntags 10.00 Uhr  +  mitwochs 19.30 Uhr


